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Technik, Kultur sowie in der beruflichen Praxis zu über
prüfen und weiterzuentwickeln.

(3) Die Hochschulen fördern entsprechend ihrer Aufgaben
stellung den wissenschaftlichen und künstlerischen Nach
wuchs.

(4) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden Studium, 
bieten den interessierten Bürgern Weiterbildungsmöglich
keiten an und beteiligen sich an Weiterbildungsveranstaltun
gen anderer Institutionen. Sie fördern die Weiterbildung ihres 
Personals. Die Hochschulen haben die Pflicht, im Rahmen 
ihres Ausbildungs- und Weiterbildungsangebotes Umschu
lungsmaßnahmen, insbesondere für Hoch- und Fachschul
absolventen anzubieten und durchzuführen.

(5) Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben auf die Beseitigung der für Wissenschaftlerinnen 
bestehenden Nachteile hin. Die Hochschulen wirken an der 
sozialen Förderung der Studenten mit. Sie berücksichtigen die 
besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten sowie die 
besonderen Probleme von Studenten mit Kindern. Die Hoch
schulen fördern in ihrem Bereich die sportliche und kulturelle 
Selbstbetätigung.

(6) Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere 
die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich. Sie 
fördern den Austausch mit ausländischen Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Sie berücksichtigen 
die besonderen Bedürfnisse der ausländischen Studenten.

(7) Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben untereinander und mit anderen Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen sowie mit Partnern der Wirtschaft 
zusammen.

fS) Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit über die 
Erfüllung ihrer Aufgaben.

(3) Andere als die in dieser Verordnung genannten Auf
gaben dürfen den Hochschulen nur übertragen werden, wenn 
sie mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben Zusammen
hängen.

§3
Freiheit von Kunst und Wissenschaft,

Forschung, Lehre und Studium

(1) Das Land und die Hochschulen stellen sicher, daß für die 
Mitglieder der Hochschule die Freiheit der Forschung, der 
Lehre und des Studiums gewahrt wird.

(2) Die Freiheit der Forschung umfaßt insbesondere die 
Fragestellung, Grundsätze der Methodik sowie die Verbrei
tung und Bewertung des Forschungsergebnisses. Beschlüsse 
von Hochschulorganen zur Forschung sind insoweit zulässig, 
als sie sich auf die Forschungsorganisation, die Förderung und 
Koordinierung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung 
von Forschungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die 
Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die Sätze 1 
und 2 gelten für künstlerische Vorhaben entsprechend.

(3) Die Freiheit der Lehre umfaßt im Rahmen der zu er
füllenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen und deren inhaltliche und methodische 
Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaft
lichen und künstlerischen Lehrmeinungen. Beschlüsse von 
Hochschulorganen zur Lehre sind insoweit zulässig, als sie 
sich auf die Organisation des Lehrbetriebs und auf die Auf
stellung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsord
nungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 
nicht beeinträchtigen.

(4) Die Freiheit des Studiums umfaßt unbeschadet der 
Studien- und Prüfungsordnungen insbesondere die freie Wahl 
von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studien
ganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, 
sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und 
künstlerischer Meinungen. Beschlüsse von Hochschulorganen 
zum Studium sind nur zulässig, wenn sie sich auf die 
Organisation und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr-

und Studienbetriebes und auf die Gewährleistung eines 
ordnungsgemäßen Studiums beziehen.

(5) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 2 bis 4 genann
ten Rechte entbindet nicht von der Rücksicht auf die Rechte 
anderer und von der Beachtung der Regelungen, die das Zu
sammenleben an der Hochschule ordnen.

§4
Zusammenwirken der Hochschulen

Durch das Zusammenwirken der Hochschulen ist insbe
sondere zu gewährleisten:
1. ein Angebot von abgestuften, aufeinander bezogenen 

Studiengängen und Studienabschlüssen in dafür geeig
neten Bereichen; soweit es der Inhalt der Studiengänge 
zuläßt, sollen gemeinsame Studienabschnitte oder aufein
ander folgende Studiengänge geschaffen werden;

2. ein Aufbau der Studiengänge, der bei einem Übergang in 
Studiengänge gleicher oder verwandter Fachrichtungen 
eine weitgehende Anrechnung erbrachter vergleichbarer 
Studien- und Prüfungsleistungen ermöglicht;

3. eine dem jeweiligen Studiengang entsprechende Verbin
dung von Wissenschaft und Praxis;

4. die Aufstellung und Durchführung fachbereichs- und 
hoehschulübergreifender Forschungs- und Lehrpro
gramme sowie die Bildung von Schwerpunkten in Lehre 
und Forschung' auch in Abstimmung mit anderen 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie mit Ein
richtungen der Forschungsförderung;

5. eine fachbezogene und fachübergreifende Förderung der 
Hochschuldidaktik;

6. eine wirksame Studienberatung;
7. die bestmögliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen;
8. die Schaffung von Forschungsmöglichkeiten für Hoch

schullehrer solcher Hochschulen oder Hochschuleinrich
tungen, in denen keine oder keine ausreichenden 
Forschungsmöglichkeiten bestehen;

9. eine den Zusammenhang aller Hochschuleinrichtungen 
berücksichtigende Planung sowie ein regional und über
regional ausgeglichenes Angebot an Hochschuleinrich
tungen.

2. Abschnitt 
Studium und Lehre

§5
Ziel des Studiums

(1) Lehre und Studium sollen die Studenten auf berufliche 
Tätigkeiten vorbereiten und ihnen die dafür erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so ver
mitteln, daß sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Arbeit, zu selbständigem Denken und zu verantwortlichem 
Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat befähigt werden. Lehre und Studium sind auf die 
dem jeweiligen Studiengang entsprechende Disponibilität des 
Absolventen im beruflichen Leben und die Ausprägung der 
Fähigkeit lebenslanger eigenverantwortlicher Weiterbildung 
gerichtet.

(2) Weiterbildende Studien sollen die ständige Erneuerung, 
Erweiterung oder Vertiefung des mit dem berufsqualifizie
renden Abschluß erworbenen Wissens und Könnens ermög
lichen.

§6*
Studienreform

(1) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusam
menwirken mit den zuständigen Ministerien Inhalt und Form 
des Studiums im Hinblick auf die Entwicklung in Wissen
schaft und Kunst die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und 
die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu über-


